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Der Bürgermeister 
Maik Ritter 

info@tessin.de - 038205 / 781-23

Bauverwaltung & 
Gebäudemanagement

Herr Krönke 
1. stellvertr. Bürgermeister 

und Amtsleiter
bauamt@tessin.de

038205 / 781-19

Frau Loerzer 
Bauverwaltung

bauamt@tessin.de
038205 / 781-35

Frau Küper
Bauverwaltung

bauamt@tessin.de
038205 / 781-42

Frau Gohlke
Bauverwaltung

bauamt@tessin.de
038205 / 781-36

Herr Stahl
Gebäudemanagement
gebauede@tessin.de

038205 / 781-31

Ordnung & Soziales

Herr Rosenow
2. stellvertr. Bürgermeister

und Amtsleiter 
ordnungsamt@tessin.de

038205 / 781-15

Frau Jahncke 
Ordnungsamt

ordnungsamt@tessin.de
038205 / 781-26

Frau Burchert
Gewerbe- und Ordnungsamt

gewerbe@tessin.de
038205 / 781-18

Frau Teubner
Kultur- und Ordnungsamt

kultur@tessin.de
038205 / 781-21

Frau Küenle
Wohngeld

wohngeld@tessin.de
038205 / 781-34

Herr Jahnke
Meldeamt 

meldeamt@tessin.de
038205 / 781-24

Herr Reising
Standesamt & Friedhofswesen

standesamt@tessin.de 
038205 / 781-33

Finanzen

Herr Schenke 
Amtsleiter

finanzen@tessin.de
038205 / 781-30

Frau Giertz
Haushalt & Finanzen
finanzen@tessin.de

038205 / 781-41

Frau Züge
Steuern & Abgaben
steuern@tessin.de
038205 / 781-32

Frau Jonas
Geschäftsbuchführung

finanzen@tessin.de
038205 / 781-39

Frau Schmidts
Kassenleiterin

kasse@tessin.de
038205 / 781-29

Frau Hilgenfeld
Kasse

kasse@tessin.de
038205 / 781-44

Frau Kopp 
Vollstreckung & Kasse

kasse@tessin.de 
038205 / 781-43

Frau Konietzke
Liegenschaften

liegenschaften@tessin.de
038205 / 781-45

Personal & 
Organisation

Frau Haas
Amtsleiterin   

personal@tessin.de
038205 / 781-40

Frau Redmer
Personal

personal@tessin.de
038205 / 781-14

Frau Müller 
Sekretariat

info@tessin.de
038205 / 781-23

Frau Kluwe 
Kindertagesstätten

kita@tessin.de 
038205 / 781-11

Frau Bauch
Hort

schulhort@tessin.de
038205 / 781-13

Frau Sengbusch
Schule, Schulküche, Archiv

schule@tessin.de 
archiv@tessin.de
038205 / 781-27

Herr Müller
EDV 

it@tessin.de
038205 / 781-12

Herr Roß
EDV

it@tessin.de
038205 / 781-28

Kommunales Recht, 
Wahlen, Vergabe

Frau Kasten
Amtsleiterin
kr@tessin.de

038205 / 781-38

Frau Guhlke
Sachbearbeiterin

kr@tessin.de
038205 / 781-17

Organigramm der Verwaltung der Blumenstadt Tessin

Die nächste Ausgabe  
erscheint am 5. Dezember 2025.
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30-jähriges Bestehen des Tessiner Freizeitzentrums
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Tessin und der amtsangehörigen Gemeinden,

wenn Sie diese Ausgabe des Amtsblatts in Händen halten, gehören die Feierlichkeiten vom 1. und 2. Oktober anlässlich 
des 30. Geburtstages des Tessiner Freizeitzentrums (TFZ) in dieser schnelllebigen Zeit schon wieder zur Tessiner Stadt-
geschichte.
Dass es überhaupt dazu kam, dass sich eine kleine Stadt wie Tessin eine solche Freizeiteinrichtung in kommunaler 
Trägerschaft schuf und seitdem auch kontinuierlich leistete, ist zweifelsohne dem langjährigen Bürgermeister Fred 
Ibold zu verdanken. Er hatte eine Vision von einer sogenannten „sanften“ touristischen Infrastruktur, die Tessin ei-
nerseits überregional einen gewissen Bekanntheitsgrad verschaffen und andererseits aber auch sowohl das Stadtbild 
aufwerten als auch den Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt und dem Amtsbereich attraktive Freizeitaktivitäten 
ermöglichen sollte.
Die damalige Stadtvertretung, der ich als Stadtvertreter und Bürgervorsteher angehörte, unterstützte den Bürger-
meister durch erforderliche Beschlussfassungen, um aus einer Vision Realität werden zu lassen.
Fred Ibold hatte ein regelrechtes Gespür dafür, wo in der Landeshauptstadt Schwerin „Fördertöpfe herumstanden“, 
die es anzuzapfen galt. Dabei ging er manchmal salopp gesagt, Entscheidern über diese Fördertöpfe mit Beharrlichkeit 
und Nachdruck, solange „auf die Nerven“, bis sie für unsere Stadt geöffnet wurden. Ich kann mich an entsprechende 
Gespräche in Schwerin, an denen ich teilnahm, noch erinnern.
Im Rahmen der offiziellen Eröffnung des TFZ im September 1995 sendete der NDR einen Beitrag, bei dem auf genau 
dieses Engagement Fred Ibolds für unsere Stadt mit ähnlichem Wortlaut explizit hingewiesen wurde.
Seither ist sowohl die Stadtentwicklung als auch insbesondere die stete Weiterentwicklung der touristischen Infra-
struktur aus meiner Sicht eine echte Erfolgsgeschichte. Da der Mensch leider schnell vergisst und Erreichtes sehr oft zur 
Selbstverständlichkeit wird, möchte ich daran erinnern, dass die Freizeitangebote in Tessin seit Inbetriebnahme des TFZ 
mit seinen Angeboten im Gebäude des ehemaligen Gasthauses „Zum Schützen“ stetig erweitert wurden. Erwähnt sei-
en u.a. der Indoorspielpark mit Kletterwand in der „Alten Zuckerfabrik“ sowie das Freibad „Tessiner Südsee“. Auch die 
Errichtung des aus bautechnischen Gründen bedauerlicherweise abgerissenen Aussichtsturms auf dem Prangenberg 
gehörte in dieses Konzept der Entwicklung einer touristischen Infrastruktur.
Es ist absolut nicht selbstverständlich, dass sich unsere Freizeiteinrichtungen nach wie vor in Trägerschaft der Stadt 
befinden, die dafür alljährlich hohe finanzielle Mittel aufwendet.
Besucher unserer Stadt können oft gar nicht nachvollziehen, dass unser kleines Tessin – insbesondere auch im Vergleich 
zu anderen Städten - eine solch große Palette von Freizeitangeboten vorhält.
Ich wünsche uns allen, dass wir diese Errungenschaften stets wertschätzen und es uns gelingt, diese auch weiterhin 
zu erhalten. Dann werden wir auch in Zukunft „runde Geburtstage“ des TFZ und anderer städtischer Einrichtungen 
gebührend feiern können.
Ich bin stolz darauf, diese Grußworte anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Tessiner Freizeitzentrums schreiben 
zu dürfen. Ich hoffe, dass die Erfolgsgeschichte unserer Freizeiteinrichtungen weitergeht. Dann werden mir im Amt 
folgende Bürgervorsteherinnen oder Bürgervorsteher zu gegebenen Anlässen auch Gelegenheit haben, Grußworte 
auszusprechen.
Herzlichen Glückwunsch dem TFZ und all seinen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die die Erfolgsge-
schichte des TFZ nicht möglich wäre, ein großes Dankeschön!

Ihr Bürgervorsteher Klaus Scherer

LandTessiner IMPRESSUM:
Mitteilungsblatt mit öffentlichen Bekanntmachungen des Amtes Tessin

Herausgeber, Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Röbeler Straße 9, 17209 Sietow, Telefon 039931/57 90, Fax 039931/5 79-30
E-Mail: info@wittich-sietow.de, www.wittich.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Amtsvorsteher
Mitteilungsblatt Tessiner Land, Alter Markt 1, 19195 Tessin
Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.) 
unter Anschrift des Verlages. Verantwortlich für den Anzeigenteil: Jan Gohlke 
unter Anschrift des Verlages. 
Der Anzeigenteil befindet sich auf den Seiten 15 bis 24.

Anzeigen: anzeigen@wittich-sietow.de

Auflage: 3.900 Exemplare
Erscheinung: 2-monatlich – in den Monaten Februar, April, Juni, August, Oktober 
und Dezember und wird an alle erreichbaren Haushalte verteilt.
Bezug: Die Zeitung kann einzeln bzw. im Abonnement in der Verwaltung des 
Amtes Tessin, Alter Markt 1, 18195 Tessin, gegen Erstattung der Portokosten 
über die Amtsverwaltung bezogen werden.

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der 
auch verantwortlich ist. Für Text-, Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzei-
genpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer 
Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden 
von uns aus in 4c-Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Bean-
standungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und 
Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch 
Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmi-
gung des Urhebers.
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Information des Ordnungsamtes – 
Alttextilien

Sammlung von Alttextilien

Seit Jahresbeginn dürfen nur noch stark verschmutzte und 
defekte Textilien, wie benutzte Putzlappen und verschlisse-
ne Kleidung, welche nicht zur Wiederverwendung oder zum 
Recycling geeignet sind, über die Restabfalltonne entsorgt 
werden.
Alttextilien, wie saubere und noch funktionstüchtige Klei-
dung und Schuhe sowie Haushaltstextilien, sind separat zu 
sammeln. Der Landkreis bietet die Sammlung von Textilien 
auf den Wertstoffhöfen und bereitgestellt in transparenten 
Säcken am Abfuhrtag neben der Rest- und Bioabfalltonne 
an.
Eine bessere Alternative ist und bleibt jedoch die direkte 
Weitergabe von selbst nicht mehr gebrauchten, aber funk-
tionstüchtigen Kleidungsstücken oder Haushaltsartikeln etc. 
an andere. Der Landkreis Rostock bietet dafür ein Kleinan-
zeigenportal an. Die Abgabe bei wohltätigen Einrichtungen 
oder in Altkleidercontainern privater Entsorger ist selbstver-
ständlich auch möglich.
Quelle: abfall-lro.de

Hinweis
Um unser Stadtbild gemeinsam sauber zu halten, ist es kei-
ne Option, illegal Müll zu entsorgen oder Säcke rund herum 
um volle Altkleidercontainer abzulegen. Diese müssen teil-
weise durch den städtischen Bauhof entsorgt werden, was 
ungeplante Kosten und einen zusätzlichen Arbeitsaufwand 
verursacht.

Ordnungsamt
Blumenstadt Tessin

Mitteilung aus dem Ordnungsamt –  
Meldepflicht bei Ratten und Prävention
Ein Rattenbefall ist in Deutschland meldepflichtig, da 
Ratten als Gesundheitsschädlinge gelten und Krank-
heiten übertragen können. Sie müssen den Befall oder 
Verdacht auf Ratten bei Ihrer zuständigen Gemeinde 
oder Stadt, meist dem Ordnungs- oder Gesundheits-
amt, melden, insbesondere bei mehreren Tieren, Kot 
oder Bauten. Einzelne Sichtungen sind nicht melde-
pflichtig, aber ein größerer Befall ist umgehend der 
Behörde mitzuteilen.
Ein umfassender Leitfaden zur Rattenprävention be-
inhaltet das Beseitigen von Futterquellen (z.B. offene 
Tiernahrung, Essensreste in Kompost und Müllton-
nen), das Bieten von Schutz vor Nist- und Unterschlupf-
möglichkeiten (z.B. Gerümpel beseitigen, Sträucher 
kürzen, Gebäude abdichten) und die Sauberkeit des 
Grundstücks (z.B. Gräben und Grünflächen reinigen). 
Die Abfälle sollten in rattensicheren Behältern gela-
gert und entsorgt werden, und Tierfutter muss sicher 
und unzugänglich aufbewahrt werden.
Ergänzende Angaben zum Umgang in Bezug auf Rat-
ten und die Meldepflicht sowie zur Prävention finden 
Sie auf der Homepage der Blumenstadt Tessin.

Neues Wohngebiet:  

noch Baugrundstücke verfügbar

Die Blumenstadt Tessin bietet Bauwilligen die Mög-

lichkeit ihren Traum vom eigenen Heim zu verwirkli-

chen.

Bauen Sie auf unserem neuen Wohngebiet „Am Recknitz-

park 2“!

Aktuell sind noch Grundstücke verfügbar:

1. Kaufpreis: 160,00 EUR/m² für Einfamilienhäuser
2. Grundstücksgröße: 470 - 1.100 m²
3. alles aus einer Hand
4. keine Reservierungs- oder Maklergebühren
5. vollerschlossen
6. B-Plangebiet, daher keine Baugenehmigung notwendig 

(nur Bauanzeige)
7. Baubeginn ab sofort
8. unverbindliche Vormerkungen sofort möglich
9. Auch bereits reservierte Grundstücke können angefragt 

werden. Die Reservierungsfrist beträgt max. 8 Wochen.

Kontakt:

Tel. 038205/781-45, Fax: 038205/781-50 E-Mail: katrin.ko-

nietzke@tessin.de  
  

 

 

V V
V V 

R R R 
R R R 

R R 
R  

R V V
 

R R 
 

V V V R V 
V 

V V V 
V

V 
V  

V 

  

V    
V 

V 
V 

 V 
  

 

V 

 V V
 V V 

V 

R 

 
V R 
R 

R 
R 
V 

V 

V V V V V R  R V   R 

V     V    V 

      
 

V 

 V V V    R V
R 

V 
V 

R V 
V V 

V V 
V 

  
V V 

V VV 
 

VR 

 V 
V 

 
V 

V V 

 

V
R 

V 

 

M = Mehrfamilienhäuser 
D = Doppelhäuser 
R = Reihenhäuser 
 

V
R V 

V 
 V 

 V 
 V 

 V 
 

V 
 V 
 



Nr. 05/2025	 – 5 –	 Tessiner Land

Öffentliche Bekanntmachung

Aktuelle Fundsachen

Folgende Sache wurde am 21.05.2025 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 03/2025
Funddatum: 21.05.2025
Fundgegenstand: Fahrradhelm (orange)
Aufbewahrung bis: 20.11.2025
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefordert, 
sein Recht am Eigentum bis zum 20.11.2025 bei uns anzumel-
den.

Folgende Sache wurde am 01.07.2025 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 04/2025
Funddatum: 01.07.2025
Fundgegenstand: Iron Man Spielzeugfigur
Aufbewahrung bis: 30.12.2025
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefordert, 
sein Recht am Eigentum bis zum 30.12.2025 bei uns anzumel-
den.

Folgende Sache wurde am 08.07.2025 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 05/2025
Funddatum: 08.07.2025
Fundgegenstand: Blutzuckermessgerät (Gelbe Tasche)
Aufbewahrung bis: 07.01.2026
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefordert, 
sein Recht am Eigentum bis zum 07.01.2026 bei uns anzumel-
den.

Folgende Sache wurde am 11.07.2025 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 06/2025
Funddatum: 11.07.2025
Fundgegenstand: goldene Armbanduhr
Aufbewahrung bis: 10.01.2026
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefordert, 
sein Recht am Eigentum bis zum 10.01.2026 bei uns anzumel-
den.

Folgende Sache wurde am 19.08.2025 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 07/2025
Funddatum: 19.08.2025
Fundgegenstand: Schlüsselbund (2 Schlüssel)
Aufbewahrung bis: 18.02.2026
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefordert, 
sein Recht am Eigentum bis zum 18.02.2026 bei uns anzumel-
den.

Folgende Sache wurde am 19.08.2025 als Fund gemeldet:
Fundnummer: 08/2025
Funddatum: 19.08.2025
Fundgegenstand: Schlüsselbund (2 Schlüssel + geflochte-

ner Anhänger)
Aufbewahrung bis: 18.02.2026
Der Eigentümer der o.g. Fundsache wird hiermit aufgefordert, 
sein Recht am Eigentum bis zum 18.02.2026 bei uns anzumel-
den. Melden sich die Eigentümer innerhalb dieser Fristen nicht, 
so hat der Finder / die Finderin Anspruch auf den gefundenen 
Gegenstand. Wird dieses Recht vom Finder / von der Finderin 
nicht wahrgenommen oder handelt es sich bei den Fundsachen 
um in öffentlichen Gebäuden oder Verkehrsmitteln gefundene 
Gegenstände, wird per Gesetz die Gemeinde des Fundorts 
selbst Eigentümer der Sachen.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird über die Fundsache 
anderweitig verfügt.

Wenn Sie vermuten, dass es sich hierbei um Ihr Eigentum han-
delt, wenden Sie sich bitte an das:
Amt Tessin
Einwohnermeldeamt
Alter Markt 1, 18195 Tessin
Tel. 038205/78124

Widerspruchsrecht gegen Daten- 
übermittlungen nach dem Bundesmelde- 
gesetz (BMG)

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

hiermit möchte ich Sie auf Ihr Widerspruchsrecht gegen die 

Weitergabe Ihrer Daten gemäß Bundesmeldegesetz hinwei-

sen.

Gegen folgende Datenübermittlungen kann durch Aus-

übung eines Widerspruchsrechts die Weitergabe bzw. Über-

mittlung von Daten verhindert werden:

- Übermittlung von Daten an das Bundesamt für Wehrver-
waltung

- Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehe-
jubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk

- Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
- Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Per-
son angehört, sondern Familienangehörige der melde-
pflichtigen Person angehören

- Übermittlung von Daten an Parteien und Wählergrup-
pen, u.a. bei Wahlen und Abstimmungen

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Widerspruch schriftlich 

oder persönlich im Amt Tessin, Einwohnermeldeamt einzu-

legen. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Der Wider-

spruch wird im Melderegister unbefristet gespeichert, gilt 

allerdings nur für die jeweilige Gemeinde, in der Sie gemel-

det sind. Wer noch weitere Wohnungen im Bundesgebiet 

hat, muss die Erklärung gegebenenfalls auch gegenüber den 

anderen Meldebehörden abgeben.

Das Formular hierzu finden Sie unter folgendem Link:

- https://stadt-tessin.de/formulare

Widerspruch gegen Datenübermittlung nach dem Bundes-

meldegesetz

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Einwohnermeldeamt

Information zur Gesetzesänderung  
für Passfotos
Seit dem 1. Mai 2025 haben sich die gesetzlichen Vor-
gaben für Passfotos in Deutschland grundlegend ge-
ändert. Ziel dieser Reform ist es, die Sicherheit und 
Qualität biometrischer Fotos zu erhöhen und Manipu-
lationen zu verhindern.
Die Lichtbilder für Pässe und Personalausweise wer-
den somit seit dem 1. Mai 2025 ausschließlich digital 
erstellt und mit einer sicheren Verbindung an das Ein-
wohnermeldeamt übertragen.
Das digitale Passbild wird dann auch gleich auf seine 
Biometrietauglichkeit geprüft.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, die Passbilder 
von einem Fotografen anfertigen zu lassen. Wahlweise 
kann die Anfertigung jedoch auch direkt im Einwoh-
nermeldeamt stattfinden.
Seit dem 22.07.2025 können Passbilder für den Perso-
nalausweis oder den Reisepass nun auch vor Ort im 
Meldeamt der Stadt Tessin erstellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Einwohnermeldeamt
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Ausschreibung der Blumenstadt Tessin
Die Blumenstadt Tessin schreibt ab 01.01.2026 nachstehende 
Teilfläche längerfristig zur Pacht aus:
Gemarkung Flur Flurstück Größe in m2

Helmstorf 1 76/8 ca. 1.100 m2

Die Fläche wird zum Zwecke der gärtnerischen Nutzung und 
Tierhaltung verpachtet.
Mindestgebot Pachtzins: 350,00 EUR/Jahr
Pachtangebote richten Sie bitte in einem verschlossenen 
Umschlag mit dem Vermerk „Ausschreibung Pacht Helm-
storf“ bis zum 30.11.2025 an:

Blumenstadt Tessin
Alter Markt 1
18195 Tessin

Informationen unter:
Tel.: 038205/78132
Fax: 038205/78150
E-Mail: steuern@tessin.de

Die Blumenstadt Tessin behält sich vor, von einer Verpach-
tung der Liegenschaften abzusehen oder sie erneut anzu-
bieten.
Die Verpachtung bedarf der Zustimmung des Bürgermeis-
ters und für den Inhalt und der Richtigkeit der obigen Anga-
ben wird keine Haftung übernommen.

Ausschreibung der Blumenstadt Tessin
Die Blumenstadt Tessin schreibt ab 01.01.2026 nachstehen-
des Grundstück längerfristig zur Pacht aus:
Gemarkung Flur Flurstück Größe in ha
Tessin 5 433/2 4,4266
Die Fläche wird zum Zwecke der landwirtschaftlichen Nut-
zung verpachtet.

Hinweis:
Auf Grund von witterungsbedingter Vernässung kann es zu 
Einschränkungen bei der Nutzung der Fläche kommen.
Mindestgebot Pachtzins: 150,00 EUR/ha/Jahr
Pachtangebote richten Sie bitte in einem verschlossenen 
Umschlag mit dem Vermerk „Ausschreibung Pacht am Bahn-
hof“ bis zum 30.11.2025 an:

Blumenstadt Tessin
Alter Markt
18195 Tessin

Informationen unter:
Tel.: 038205/78132
Fax: 038205/78150
E-Mail: steuern@tessin.de

Die Blumenstadt Tessin behält sich vor, von einer Verpach-
tung der Liegenschaften abzusehen oder sie erneut anzu-
bieten.

Ausschreibung der Gemeinde Gnewitz
Die Gemeinde Gnewitz schreibt ab 01.01.2026 nachstehen-
de Teilflächen mit dem darauf befindlichen Stallgebäude zur 
Pacht aus:
Gemarkung Flur Flurstück Größe in m2

1. Gnewitz 1 90 ca. 150 m2 mit Stallhälfte (rot 
markiert)

2. Gnewitz 1 90 ca. 350 m2 (lila markiert)
Die Nutzung kann zur Kleintierhaltung und zum gärtnerischen 
Zweck erfolgen.
Mindestgebot Pachtzins: zu 1. 50,00 EUR/jährlich

zu 2. 45,50 EUR/jährlich
Pachtangebote richten Sie bitte in einem verschlossenen Um-
schlag mit dem Vermerk „Ausschreibung Pacht Stall/Garten 
Gnewitz“ bis zum 30.10.2025 an:

Amt Tessin
Gemeinde Gnewitz
Alter Markt 1
18195 Tessin

Informationen unter:
Tel.: 038205/78132
Fax: 038205/78150
E-Mail: steuern@tessin.de

Die Gemeinde Gnewitz behält sich vor, von einer Verpachtung 
der Liegenschaften abzusehen oder sie erneut anzubieten.
Die Verpachtung bedarf der Zustimmung der Gemeindever-
tretung und für den Inhalt und der Richtigkeit der obigen 
Angaben wird keine Haftung übernommen.
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Gemeinde Thelkow

am 19.11.2025
Herrn Eckhard Bohn zum 70. Geburtstag

Ihr Bürgermeister

Erhard Skottki

Gemeinde Nustrow

am 01.11.2025
Frau Sieglinde Repp zum 85. Geburtstag

Ihr Bürgermeister

Dirk Lembke

Blumenstadt Tessin

am 01.10.2025
Frau Jutta Scheunemann zum 80. Geburtstag
am 01.10.2025
Frau Inge Marquardt zum 75. Geburtstag
am 09.10.2025
Herrn Peter Holzheier zum 70. Geburtstag
am 09.10.2025
Frau Gudrun Schulz zum 70. Geburtstag
am 18.10.2025
Herrn Peter Leichsenring zum 70. Geburtstag
am 29.10.2025
Herrn Heinz Lietz zum 80. Geburtstag
am 31.10.2025
Frau Ilse Kowalzick zum 85. Geburtstag
am 31.10.2025
Frau Brigitte Schulz zum 75. Geburtstag
am 01.11.2025
Frau Sigrid Berndt zum 85. Geburtstag
am 03.11.2025
Herrn Dr. Bernd Klipps zum 70. Geburtstag
am 04.11.2025
Herrn Hans-Georg Gerade zum 75. Geburtstag
am 08.11.2025
Frau Gabriele Grubba zum 70. Geburtstag
am 15.11.2025
Frau Ilse Eckert zum 85. Geburtstag
am 17.11.2025
Herrn Jürgen Henck zum 70. Geburtstag
am 18.11.2025
Frau Ilse Richert zum 85. Geburtstag
am 19.11.2025
Herrn Werner Meyer zum 75. Geburtstag
am 19.11.2025
Frau Helga Schwarz zum 75. Geburtstag
am 24.11.2025
Herrn Gisbert Wolf zum 70. Geburtstag
am 28.11.2025
Frau Angelika Trautner zum 70. Geburtstag
am 29.11.2025
Frau Wally Plotz zum 95. Geburtstag

Ihr Bürgermeister

Maik Ritter

Die Veröffentlichung der Jubilare basiert auf dem Bun-

desmeldegesetz § 50 Abs. 2. Danach darf lediglich der 

„70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab 

dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag“ veröf-

fentlicht werden.

Die Verpachtung bedarf der Zustimmung des Bürgermeis-
ters und für den Inhalt und der Richtigkeit der obigen Anga-
ben wird keine Haftung übernommen.

Gemeinde Cammin

am 16.10.2025
Herrn Fred Böttcher zum 75. Geburtstag
am 06.11.2025
Herrn Reinhold Kroeger zum 75. Geburtstag

Gemeinde Cammin OT Prangendorf

am 24.10.2025
Herrn Hubert Radeloff zum 75. Geburtstag

Gemeinde Gnewitz

am 14.10.2025
Herrn Gerhard Höhle zum 75. Geburtstag
am 18.10.2025
Frau Margarete Ahrens zum 85. Geburtstag

Gemeinde Zarnewanz

am 10.10.2025
Frau 
Herta Barbara Pfingsten

zum 70. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Holger Bloch

Gemeinde Selpin

am 06.11.2025
Herrn Hans-Jörg Däbel zum 80. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Uwe Töpper

Gemeinde Stubbendorf

am 14.11.2025
Frau Monika Meyer zum 75. Geburtstag

Ihr Bürgermeister
Marcel Barnick
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Gesprächsfenster, um Ausbildungswege, Ausbildungsberu-
fe, Karrierewege und Bewerbungsprozesse anschaulich zu 
erläutern. Die Schülerinnen und Schüler konnten dabei nicht 
nur Informationen sammeln, sondern auch die passenden 
Institutionen für ihre Praktika, den Praxislerntag oder ihre 
spätere Ausbildung ausloten.

In den letzten 1,5 Stunden des ersten Tages – und erneut 
am zweiten Tag – bekamen die Jugendlichen die Gelegen-
heit, sich frei zwischen den Ausstellern zu bewegen. Diese 
offene Phase erlaubte es ihnen, bislang noch nicht besuch-
te Betriebe zu kennen zu lernen, Kontakte zu vertiefen und 
individuelle Gespräche nachzuholen. Die Möglichkeit zum 
spontanen Austausch wurde von vielen jungen Menschen 
genutzt, um Fragen zu Ausbildungsinhalten, Karrierechan-
cen und Bewerbungsfristen direkt vor Ort zu klären.

Besonders sichtbar war der Mehrwert der Messe für die 8. 
Klassen. In den letzten 1,5 Stunden der Messe erhielten sie 
an beiden Tagen die Gelegenheit, sich über Praktikumsplät-
ze zu informieren. Dieser frühzeitige Einblick in Betriebe und 
Anforderungen fördert nicht nur die Motivation der Schüle-
rinnen und Schüler, sondern erleichtert auch den Übergang 
von der Schule in die Berufswelt.
Die 19 Aussteller brachten ein breites Spektrum an Bran-
chen mit – von technischen Berufen über Handwerk bis hin 
zu kaufmännischen Ausbildungswegen – und boten den Ju-
gendlichen Orientierung in einer entscheidenden Phase ih-
res Bildungsweges.

Vielen Dank an die Vertreter*innen der Betriebe für die 2 
gelungenen Messetage:
•	 Tessinum GmbH
•	 Apotheke im Tessinum
•	 LIDL
•	 S&T Fassaden
•	 OSPA
•	 Nordwasser
•	 Stadtentsorgung
•	 Polizei
•	 Forstamt MV
•	 Lieblingshof
•	 Nordex

Regionale Schule mit Grundschule  
„Anne Frank“

Anmeldung der Kinder  
zum Schulbesuch Schuljahr 2026/2027

Sehr geehrte Eltern,

gemäß § 43 Absatz 1 des Schulgesetzes für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern vom 15.05.1996, geändert durch das 
Gesetz vom 24.01.1997, beginnt für Kinder, die spätestens 
am 30. Juni eines Jahres sechs Jahre alt werden, mit dem 1. 
August desselben Jahres die Schulpflicht.
Kinder, die spätestens am 30. Juni des darauf folgenden 
Jahres sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten mit Beginn des Schuljahres eingeschult 
werden, wenn sie für den Schulbesuch körperlich, geistig 
und verhaltensmäßig hinreichend entwickelt sind.
Entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur „Die Arbeit in der 
Grundschule“ vom 10. August 2009 ist der Anmeldetermin 
vor dem 31. Oktober des Vorjahres festzulegen.
Die Anmeldung der betreffenden Kinder erfolgt ab sofort 
bis zum 31.10.2025 im Sekretariat unserer Schule. Melden Sie 
sich hierzu bitte vorher telefonisch unter der Telefonnum-
mer 038205/13323 im Sekretariat an bzw. nutzen Sie unseren 
Briefkasten.
Örtlich zuständig ist die Grundschule, in deren Einzugsbe-
reich das Kind seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. Der Einzugsbereich der Regionalen Schule mit 
Grundschule „Anne Frank“ Tessin umfasst folgende Gemein-
den mit Ortsteilen: Tessin, Cammin, Gnewitz, Grammow, 
Nustrow, Selpin, Stubbendorf, Thelkow und Zarnewanz.
Der Anmeldung sind eine Kopie die Geburtsurkunde des 
Kindes oder des Familienstammbuches sowie eine Kopie der 
Personalausweise der Erziehungsberechtigen/Sorgeberech-
tigten beizulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Schulinterne Jobmesse in Tessin

Am 9. und 10. September fand in Tessin die schulinterne 
Jobmesse statt, an der sich insgesamt 19 Aussteller präsen-
tierten. Die Veranstaltung wurde eröffnet von unserem Bür-
germeister Herrn Ritter, dem Schulleiter Herrn Port und der 
Organisatorin und Schulsozialarbeiterin Janine Schlösser. 
Mit diesem Verbund aus Schule, Gemeinde und Organisation 
setzte Tessin ein deutliches Zeichen für Berufsorientierung 
und praxisnahe Bildung.
Die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen starte-
ten mit einem „Speed-Dating“-Format: In Gruppen wurden 
fünf Betriebe jeweils für 20 Minuten besucht. So erhielten 
die Jugendlichen komprimierte, aber aussagekräftige Einbli-
cke in die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten, An-
forderungen und Perspektiven der einzelnen Unternehmen. 
Die strukturierte Abfolge erlaubte es den Jugendlichen, ge-
zielt Fragen zu stellen, Verbindlichkeiten zu klären und erste 
Kontakte zu knüpfen.
Die beiden Messetage boten dabei eine klare, praxisnahe 
Orientierung. Die Aussteller nutzten die kurzen, intensiven 



Nr. 05/2025	 – 9 –	 Tessiner Land

•	 Haustechnik Hermann Stitz
•	 Bundeswehr
•	 Liebherr
•	 Berufliche Schule Technik
•	 FSN Fahrzeugbau
•	 Globus Baumarkt
•	 Rostocker Heimstiftung
•	 Arbeitsagentur (Berufsberatung)

Einladung zur Rassegeflügelausstellung
Der Rassegeflügelzüchterverein Tessin „Am Prangenberg“ 
e.V. lädt herzlich zur traditionellen Rassegeflügelausstel-
lung am Wochenende des 25. und 26. Oktober 2025 in den 
Volksparksaal Tessin ein. Am Samstag sind die Türen von 9 
bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.
Der Eintritt für Kinder ist frei.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungs-
reiches Programm:
•	 Große Tombola
•	 Präsentation zahlreicher Geflügelrassen und Farben-

schläge
•	 Bewertung der Ausstellungstiere durch erfahrene Preis-

richter
•	 Verleihung von Pokalen und Urkunden an die besten 

Zuchten
•	 Fachliche Beratung rund um Zucht, Haltung und Pflege
•	 Informationen zur Vereinsarbeit
Die Ausstellung bietet Gelegenheit zum Austausch zwischen 
Züchterinnen, Züchtern, Interessierten und Liebhabern des 
Rassegeflügels.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Der Verein freut sich auf viele Gäste und wünscht allen Besu-
chern viel Freude bei der Ausstellung.

RGZ Tessin „Am Prangenberg“ e.V.
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11.10.2025
 Kreativtag Rheuma-Liga AG Tessin

17.10.2025
Herbstfeuer in Zarnewanz

25. + 26.10.2025
Rassegeflügelausstellung

30.10.2025
Gruselnacht Selpin

31.10.2025
2. Halloween Party in Thelkow

08.11.2025
2. Tessiner Buchmesse

14.11.2025
Skatturnier im Volksparksaal

16.11.2025
Volkstrauertag

29.11.2025
Musik im Advent

06.12.2025
Stalltheater im Volksparksaal

08.11.2025
Kreativtag Rheuma-Liga AG Tessin

Veranstaltungskalender
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Erlebniswelt “Alte Zuckerfabrik”

Freizeit- und Wellnesscenter

Naturbad “Tessiner Südsee”

Kinder-Spiel-Park (Indoor)
Rutschenturm mit

Wellenrutschbahnen
Go-Kart-Bahn “Zuckerring”

Softball-Kanonen
Indoor-Kletterwand 

Eishalle (Dez. - Feb.) 

Hallenbad mit Whirlpool 
Saunalandschaft

Caravaning und Camping
Tennis

Minigolf 
Kegelbahn 
Massagen
Solarium
Fitness 

freizeit@tessin.de

25m Schwimmbahnen
ca. 2.700m² Wasserfläche

Kinderbecken
Rutsche und Sprunginsel

Beachvolleyballfeld
Fussballfeld
Spielgeräte

Bistro

www.freizeit-tessin.de

FREIZEITEINRICHTUNGEN  
  BLUMENSTADT TESSIN 
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Tessiner Freizeit- und Wellness-Center

30 Jahre Tessiner Freizeit- und Wellnesscenter

Liebe Gäste,

am 9. September 2025 feierten wir mit großer Freude und 
Dankbarkeit das 30-jährige Bestehen des Tessiner Freizeit- 
und Wellnesscenters.
Was 1995 als moderne Freizeiteinrichtung begann, ist heute 
ein lebendiger Ort für Erholung, Gesundheit, Sport und Be-
gegnung für Menschen aus nah und fern.
In den vergangenen drei Jahrzehnten haben wir unser Ange-
bot stetig erweitert, an neue Bedürfnisse angepasst und ein 
Zentrum geschaffen, das Generationen miteinander verbin-
det – ob beim Saunieren, Schwimmen, Kegeln, Campen oder 
beim Feiern unter freiem Himmel.
Erfreulich können wir verkünden, dass unsere Besucherzah-
len von Jahr zu Jahr kontinuierlich steigen. Besonders her-
vorzuheben ist die starke Auslastung unseres Saunabereichs, 
der Schwimmkurse und des Campingplatzes. Diese positive 
Entwicklung erfüllt uns mit Stolz und gibt uns gleichzeitig 
einen klaren Auftrag für die Zukunft. Auch die Zahl der Wie-
derholungsgäste wächst kontinuierlich, was zeigt, dass un-
ser Konzept der Erholung und Begegnung großen Anklang 
findet. Wir investieren laufend in die Modernisierung und 
Instandhaltung unserer Einrichtungen, um ein noch besseres 
Erlebnis für unsere Gäste zu bieten.
Wir möchten unser Angebot weiterhin an die Wünsche und 
Bedürfnisse unserer Besucher anpassen und dabei stets ei-
nen verantwortungsvollen Umgang mit unseren finanziellen 
Mitteln pflegen, um auch in Zukunft eine hohe Qualität und 
Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Besonders in den Bereichen 
Gesundheit und Prävention werden wir unser Engagement 
verstärken, um den steigenden Bedarf an ganzheitlichem 
Wohlbefinden zu decken. Ein weiterer wichtiger Auftrag 

für die Zukunft ist es, den Kindern aus unserer Region das 
Schwimmenlernen in Form von Schwimmkursen zu ermög-
lichen. So möchten wir frühzeitig die Schwimmfähigkeiten 
unserer jungen Gäste fördern und einen sicheren Umgang 
mit Wasser vermitteln.
Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitenden, die 
mit viel Engagement, Herzblut und Fachwissen tagtäglich 
dazu beitragen, dass unser Freizeit- und Wellnesscenter zu 
dem Ort geworden ist, der es heute ist. Wir wissen die Hinga-
be und die wertvolle Arbeit jedes Einzelnen sehr zu schätzen 
– sei es in der direkten Betreuung unserer Gäste oder hinter 
den Kulissen. Ein besonderer Dank geht auch an diejenigen, 
die uns über die letzten 30 Jahre hinweg begleitet haben 
und zum Erfolg beigetragen haben.
Ebenso möchten wir den Entscheidungsträgern der Stadt 
Tessin – allen voran der Bürgermeisterin und Bürgermeistern 
sowie den Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern – für ihre 
Unterstützung und Zusammenarbeit danken. Ohne Ihr Ver-
trauen und Ihre Weitsicht wäre es nicht möglich gewesen, 
dieses Projekt in der Region zu etablieren und stetig weiter-
zuentwickeln.
Wir danken Ihnen, unseren treuen Gästen, für Ihr Vertrauen 
und Ihre Unterstützung über all die Jahre. Sie sind es, die die-
ses Haus lebendig machen und es zu einem besonderen Ort 
der Entspannung und des Miteinanders. Wir freuen uns auf 
viele weitere Jahre der gemeinsamen Erholung, des Wohlbe-
findens und der Freude.

Tom Heller
Leiter Freizeit- und Wellnesscenter

Chronologische Abfolge – 30 Jahre Tessiner Freizeit- & Wellnesscenter (1995 - 2025)

09.09.1995 – Offizielle Eröffnung, Übergabe an die Öffent-
lichkeit
•	 Gründung des Tessiner Freizeit- und Wellnesscenters. 

Zur Eröffnung standen folgende Angebote zur Verfü-
gung:
•	 Schwimmbad mit Whirlpool
•	 Dampfsauna (45°C) & Trockensauna (90°C)
•	 Solarium
•	 Fitnessraum
•	 Tennisplätze (bereits 1993 erbaut)

1996
•	 Bau der 18-Loch-Minigolfanlage
•	 Errichtung der Köhlerhütte als rustikaler Veranstal-

tungsort für Feiern und Gruppen

1997
•	 Grundlegende Sanierung der Kegelbahn (erbaut 1964):

•	 Erneuerung der gesamten Kegelbahntechnik
•	 Installation neuer sanitären Anlagen

•	 Anschaffung eines Massagebetts, das durch Wasser-
strahltechnologie für Entspannung sorgte

1998
•	 Erweiterung des Solariumangebots durch die Anschaf-

fung eines zweiten Solariums, bedingt durch hohe 
Nachfrage

2002
•	 Eröffnung des Campingplatzes zur Erweiterung des 

Freizeitangebots und zur Übernachtung von Gästen
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Hierzu gehört Theorie und Praxis Wissen in den Themen: Lö-
schen, Erste Hilfe, Notruf, Knoten.

Von 10 Kameradinnen und Kameraden der Kinderfeuerwehr 
Thelkow bestanden alle Zehn Mitglieder, wobei das neuste 
Mitglied gerade erst 4 Monate dabei ist.

Jugendwart Mölli und Jugendbetreuer Gunnar sind stolz auf 
ihre „kleine Feuerwehr-Truppe“ und hoffen sie bleiben wei-
ter so engagiert und interessiert.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Gunnar Gehrke Jugendbetreuer
Kinder - & Jugendfeuerwehr Thelkow

2003
•	 Bau des Ruhehauses, der Softsauna (65°C) und der 

Blockbohlensauna (90°C) zur Erweiterung des Sauna- 
und Schwimmbadbereichs – Schaffung zusätzlicher 
Erholungsräume für Besucher

2004
•	 Bau der Grillarena „Slawenburg“, die seither regel-

mäßig für Veranstaltungen, Feste und Gruppenfeiern 
genutzt wird

•	 Ausbau des Massageraums, seitdem Massagen in Port-
folio

2020-2021
•	 Sanierung der Innenräume (Flure, Fitnessraum, Aufent-

haltsraum, Kassenbereich, Solarienräume, Kegelbahn)

2021
•	 Erneuerung der Minigolfanlage

2024
•	 Campingplatzerweiterung (Bau eines Spülhauses inkl. 

Waschmaschine)

2025
•	 Campingplatzerweiterung (Erweiterung Stromverteiler- 

und Wasserentnahmestellen)

09.09.2025 – 30-jähriges Jubiläum
•	 30-jährigen Bestehens des Tessiner Freizeit- & Wellness-

centers 
– mit einem vielfältigen Angebot, das sich über drei 
Jahrzehnte hinweg stetig entwickelt und erweitert hat

Kaum dabei und schon erfolgreich!
Auch dies Jahr beteiligte sich die Kinder- & Jugendfeuer-
wehr Thelkow zusammen mit den Jugendfeuerwehren aus 
Carmin, Gnewitz, Prangendorf, Selpin, Tessin und Zarne-
wanz am jährlichen Zeltlager.
Dies Jahr fand es bei uns in Thelkow statt und neben Stock-
brot, Filmabend, Nachtwanderung und viel Spaß und Spiel 
gab es dies Jahr eine Überraschung!
Nachdem unsere Kameradinnen und Kameraden der Ju-
gendfeuerwehr inzwischen ALLE ihre „Jugendflamme 1“ 
abgelegt haben! (Stolze Gratulation von Jugendwart und 
Jugendbetreuer),
wollten die Jüngsten (Altersklasse 6 bis 10 Jahre = Kinder-
feuerwehr) auch zeigen was in ihnen steckt und legten erst-
malig in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Thelkow 
die „Kinderflamme1“ ab.
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den Monaten noch mehr Menschen zu begegnen – sei es im 
Gespräch über Alltägliches, bei festlichen Anlässen oder auch 
dann, wenn Sorgen zur Sprache kommen. Als Pastor sehe ich 
meine Aufgabe nicht darin, fertige Antworten zu liefern, son-
dern gemeinsam mit Ihnen Fragen und Wege zu teilen. So 
möchte ich Sie in dieser besonderen Übergangszeit ermutigen: 
Halten Sie einen Moment inne. Nehmen Sie wahr, was hinter 
Ihnen liegt – mit Dankbarkeit für das Gelungene, vielleicht 
auch mit Wehmut über das, was nicht mehr ist. Und lassen Sie 
zugleich Raum für das, was vor Ihnen liegt. Jede und jeder von 
uns kennt Abschiede, aber auch neue Anfänge. Beides gehört 
untrennbar zusammen – und macht unser Leben reich.
Mit herzlichen Grüßen und der Vorfreude auf viele weitere 
Begegnungen

Ihr Pastor
Christian Hasenpusch

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten:
12.10.
10:15 Uhr Tessin
19.10.
10:15 Uhr Tessin
26.10.
10:15 Uhr Tessin
14:00 Uhr Thelkow
31.10.
10:00 Uhr Bad Sülze: regionaler Gottesdienst zum Refor-

mationstag, anschl. Gemütliches Beisammen-
sein und Angebot für Kinder

02.11.
10:15 Uhr Tessin (mit Abendmahl)
14:00 Uhr Vilz (mit Abendmahl)
09.11.
10:15 Uhr Tessin
11.11.
17:00 Uhr Pfarrgarten Tessin: Martinstag
16.11.
9:30 Uhr Kriegerdenkmal Tessin: 

Andacht zum Volkstrauertag
19.11.
19:00 Uhr Tessin: Gottesdienst zum Buß- und Bettag mit 

Beichte und Abendmahl
23.11.
9:00 Uhr Vilz
10:15 Uhr Tessin
14:00 Uhr Thelkow
Gottesdienste zum Ewigkeitssonntag 
mit Totengedenken und Abendmahl
29.11.
15:00 Uhr Tessin: Musik zum Advent
30.11.
10:15 Uhr Tessin: Gottesdienst zum 1. Advent

Ev.-luth. Kirchengemeinde Tessin

Gottesdienste der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Tessin

„Alles hat seine Zeit, und jedes Geschehen unter dem Himmel 
hat seine Stunde.“ � (Prediger 3,1)

Liebe Leser des Amtsblatts,

die letzten Wochen des Jahres haben einen besonderen Cha-
rakter. Wenn die Blätter fallen, wenn die Tage spürbar kürzer 
werden und die Abende früher dunkel, dann merken wir: Eine 
Zeit geht zu Ende. Auch das Kirchenjahr findet im November 
seinen Abschluss. Es erinnert uns an die Vergänglichkeit des 
Lebens – ein Thema, das uns alle betrifft, unabhängig von un-
serem Glauben. Gleichzeitig schenkt uns diese Zeit die Chance, 
dankbar zurückzublicken und mit wachen Augen nach vorn 
zu sehen.
Mit dem Advent beginnt bald eine neue Phase. Advent – das 
bedeutet wörtlich „Ankunft“. Es ist die Zeit des Wartens und 
der Erwartung: Wir sehnen uns nach Licht in dunklen Tagen, 
nach Hoffnung in unruhigen Zeiten, nach Zeichen für einen 
Neubeginn. Dieses Warten ist nicht nur ein kirchliches Thema. 
Auch im Alltag kennen wir die Erfahrung, dass wir manchmal 
Geduld brauchen, dass wir Ausschau halten nach etwas, das 
uns Kraft und Zuversicht gibt.
Für mich persönlich ist dieser Übergang in diesem Jahr etwas 
ganz Besonderes: Ich bin noch neu in Ihrer Mitte. In den ver-
gangenen Wochen durfte ich schon viele Menschen kennen-
lernen – bei offiziellen Anlässen, bei Begegnungen auf der 
Straße oder im Gespräch nach einem Gottesdienst. Ich habe 
dabei viel Freundlichkeit und Offenheit gespürt, und dafür 
bin ich von Herzen dankbar. Diese ersten Schritte ermutigen 
mich, hier weiter Wurzeln zu schlagen und mit Ihnen gemein-
sam unterwegs zu sein. Ich freue mich darauf, in den kommen-




